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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In Ausführung der im Vorjahr überwiesenen Motion Portmann (cvp, GR) (89.635) legte
der Bundesrat im Oktober seine Botschaft über die erleichterte Einbürgerung junger
Ausländer vor. Er schlug darin einen neuen Verfassungsartikel vor, der festhält, dass der
Bund die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Ausländer erleichtert.
Erschwerende Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitzdauer in der
Einbürgerungsgemeinde sowie prohibitive kantonale und kommunale
Einbürgerungstaxen wären damit nicht mehr möglich. In einigen Kantonen und
Gemeinden sind derartige Erleichterungen bereits in Kraft oder in Vorbereitung (u.a.
GE, VD und ZH). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1992
HANS HIRTER

Strafrecht

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Namentlich bei der internationalen Verfolgung von Geldwäscherei- und
Drogenhandelsdelikten kann der Staat oft beträchtliche Summen deliktisch erworbener
Vermögen einziehen. Nicht geregelt ist die Verteilung dieser Gelder, wenn mehrere
Behörden an der Strafermittlung beteiligt waren. So entstand beispielsweise ein Streit
zwischen den Kantonen Waadt und Zürich einerseits und dem Bund andererseits bei
der Verteilung des schweizerischen Anteils von rund USD 85 Mio. an den im
Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Drogenhändlerin Arana de Nasser
beschlagnahmten Guthaben. Der Bundesrat setzte eine Expertenkommission ein,
welche allgemeine Vorschriften für eine lastengerechte Verteilung dieser Gelder
zwischen Bund und Kantonen vorschlagen soll. Der Ständerat unterstützte dieses
Vorgehen mit der diskussionslosen Überweisung einer Motion seiner
Rechtskommission. 3

MOTION
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Ebenfalls nicht fachspezifisch ausgerichtet ist die im Juni gegründete Konferenz der
Westschweizer Kantone, in der die Regierungspräsidenten sowie ein weiteres
Exekutivmitglied aus den vier französischsprachigen Kantonen Genf, Jura, Neuenburg
und Waadt sowie den drei sprachlich gemischten Kantonen Bern, Freiburg und, Wallis
vertreten sind. In der Deutschschweiz bestehen derartige regionale
Regierungspräsidentenkonferenzen schon seit längerer Zeit. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.12.1993
AUTOR UNBEKANNT

Die Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg und Solothurn, zu denen sich später auch noch
der Jura gesellte, beschlossen, einen "Wirtschaftsraum Mittelland" zu gründen. In
diesem Rahmen soll die Zusammenarbeit v.a. im Bildungs-, Wirtschaftsförderungs- und
Verkehrsbereich verbessert und administrative Hindernisse zwischen den beteiligten
Kantonen abgebaut werden. Davon erhoffen sich die Initianten eine strukturelle und
wirtschaftliche Stärkung ihrer Region, welche ihre Chancen im Konkurrenzkampf mit
den besser gestellten Wirtschaftszentren Genf/Lausanne und Zürich vergrössern
würde. Das Projekt "Wirtschaftsraum Mittelland" fand nicht uneingeschränkte
Zustimmung. Regierungsvertreter aus dem Kanton Waadt meldeten ihre Befürchtungen

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.12.1994
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



an, dass mit dieser, die Sprachgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit die
Solidarität der Romandie geschwächt würde. Eine Beitrittseinladung beantworteten sie
ablehnend; immerhin bekundeten sie Interesse, sich an speziellen Projekten zu
beteiligen. Einen ähnlich ausgerichteten Zusammenarbeitsvertrag schlossen gegen
Jahresende die sechs Innerschweizer Kantone Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri
und Zug ab. (Zur Regionalpolitik siehe hier.) 5

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA
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Les deux chambres ont, comme proposé par le Conseil fédéral et les Commissions des
institutions politiques, adopté l'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de Vaud. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2014
DIANE PORCELLANA

In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten. 
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet. 

Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Le Conseil fédéral prie le Parlement d'accorder la garantie fédérale aux constitutions
cantonales révisées des cantons d'Uri, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève.
Pour le canton d'Uri, les modifications constitutionnelles concernent la régulation des
grands prédateurs, ainsi que l'extension du scrutin majoritaire aux communes ayant
jusqu'à quatre représentantes et représentants au Grand conseil. S'agissant du Tessin,
le nouveau texte prévoit que la loi définit les cas dans lesquels les Tessinoises et
Tessinois de l'étranger acquièrent les droits politiques dans les affaires cantonales et

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
DIANE PORCELLANA
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communales. Les délais de récoltes des signatures pour les initiatives populaires et les
référendums sont étendues, respectivement de 60 à 100 jours et de 45 à 60 jours.
Enfin, il redéfinit  les conditions de soumission au vote populaire des initiatives
populaires législatives et n'autorise les projets avec variantes que lors de révisions
totales de la constitution. La constitution vaudoise est complétée d'une nouvelle
obligation pour le canton et les communes en matière d'hébergement médico-social.
Ils doivent veiller à ce que les personnes ne pouvant pas rester à domicile, en raison de
leur santé ou de leur âge, aient accès à des structures d'hébergements adaptées. En
Valais, la session constitutive du Grand conseil est repoussée du quatrième au
septième lundi suivant son renouvellement intégral. Le délai entre les deux tours lors
des élections cantonales passe de deux à trois semaines. Enfin, dans le canton de
Genève, la nouvelle teneur de l'article 216 de la constitution cantonale étend aux
communes, les tâches publiques dans le domaine de l'art et de la culture ainsi que le
financement de la vie culturelle, aux communes. 
La CIP-CE propose également d'octroyer la garantie fédérale à l'ensemble des
constitutions cantonales. 10

Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Anlässlich der Syrien-Konferenz vom 22. Januar 2014 in Montreux unterstützte die
Armee im Assistenzdienst die Kantone Waadt und Genf bei den
Sicherheitsmassnahmen. Der Bundesrat hatte am 15. Januar 2014 den Einsatz von
maximal 500 Armeeangehörigen während sechs Tagen bewilligt. Es wurden Dienste wie
der Schutz von Objekten und Personen, die Sicherung des Luftraumes, Transporte in
der Luft und am Boden, sowie die Bereitstellung von Material wie zum Beispiel
Funkmittel und Absperrgitter erbracht. 12

ANDERES
DATUM: 15.01.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen
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Mietwesen

Im Herbst erklärte der Bundesrat den Rahmenmietvertrag der Romandie zwischen
Vermietern und Mietern für alle welschen Kantone (ohne den deutschsprachigen Teil
des Wallis) für allgemein verbindlich. So dürfen die von der Vermieterseite verlangten
Garantien (Mietzinsdepot, Kaution) drei Monatsmieten nicht überschreiten, der
Vermieter muss sofort mitteilen, wenn er etwas gegen einen Mietbewerber oder eine
-bewerberin einzuwenden hat, und er muss sich innert 30 Tagen zu von der
Mieterschaft geplanten Renovationen äussern. 13

ANDERES
DATUM: 06.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Ein erstes Treffen der nach der bundesrätlichen Stellungnahme zu
Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt eingesetzten Arbeitsgruppe
„Wohnungspolitischer Dialog“ fand im August statt. Die vom Vorsteher des
Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) geleitete Gruppe setzt sich aus Vertretern der
Kantone Zürich, Genf, Zug, Fribourg, Waadt und Aargau sowie aus Repräsentanten der
Städte Zürich, Basel, Luzern, Nyon, Wädenswil und Lugano zusammen und soll unter
Beizug von Experten in drei Sitzungen die regional unterschiedlichen wohnpolitischen
Herausforderungen und Bedürfnisse erörtern. In einem Ende des Berichtsjahres
erschienenen Zwischenbericht erkannte die Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreter von
Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten zusammensetzt, ein Auseinanderdriften
zwischen den effektiven Marktindikatoren und der selektiven und überspitzten
Wahrnehmung der Problematik in einigen Kreisen der Bevölkerung. Sie empfahl dem
Bundesrat denn auch, Anreiz-orientierte Massnahmen regulativen Verboten
vorzuziehen. Konkret beantragte sie der Regierung unter anderem, im Rahmen einer
zweiten RPG-Teilrevision die Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus zu prüfen
sowie mittels Änderung des Obligationenrechts die Transparenz auf dem
Mietwohnungsmarkt zu erhöhen. Ferner begrüsste die Arbeitsgruppe die Fortführung
des Dialogs zur eingehenden Behandlung weiterer Themen. 14

ANDERES
DATUM: 23.08.2013
MARLÈNE GERBER

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Wohnungspolitischer Dialog" und in Einklang mit
seiner Aussprache zum Thema Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt im Frühjahr
2013 wollte der Bundesrat die Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt erhöhen. Im
Mai schickte er eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die Offenlegungspflicht
forderte, bzw. den Vermieter künftig verpflichtet, mittels Formular die neue
Mieterpartei vor Vertragsabschluss über den Mietzins des Vormieters zu informieren.
Als weitere Massnahme zur Verhinderung starker Mietzinserhöhungen sieht die Vorlage
das Verbot von Mietzinserhöhungen aufgrund wertvermehrender oder energetischer
Verbesserungen innerhalb des ersten Mietjahres vor, für den Fall, dass vorgesehene
Erhöhungen dem Mieter nicht bereits vor Vertragsabschluss kommuniziert wurden.
Ferner enthält der Vernehmlassungsentwurf eine administrative Entlastung für die
Vermieterseite, indem bei Mietzinserhöhungen und Anpassungen von Akontobeträgen
für Nebenkosten nicht mehr länger eine eigenhändige Unterschrift nötig ist und mit
einer Faksimile-Unterschrift unterzeichnet werden kann. Mit Freiburg, Genf,
Neuenburg, Nidwalden, Waadt, Zug und Zürich kennen bereits sieben Kantone die
Offenlegungspflicht. Laut Aussagen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) finden
90% aller Anfechtungen von Neumieten in diesen sieben Kantonen statt. Während die
Vermieterorganisationen sowie FDP und SVP gegen die Massnahme opponierten - sie
vermuteten einen grossen zusätzlichen administrativen Aufwand und fürchteten
Rechtsfolgen bei unkorrekter Verwendung des Formulars - stiess sie insbesondere bei
den linken Parteien, aber auch bei CVP, EVP und BDP, sowie beim Mieterverband auf
Zustimmung. Letzterer forderte im September bei der Lancierung seiner landesweiten
Kampagne "Zahlbare Mieten für alle" in Bern Unterstützung für diese Massnahme. Im
Oktober beschloss die Regierung, trotz kontroversen Stellungnahmen an der
Offenlegungspflicht festzuhalten, und gab dem zuständigen Departement die
Erarbeitung einer entsprechenden Änderung des Mietrechts in Auftrag. Die anderen
Änderungen wurden in der Vernehmlassung weniger kontrovers diskutiert. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2014
MARLÈNE GERBER
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Wohnungsbau und -eigentum

Die von der Credit Suisse veröffentlichte Studie zum Zustand des Schweizer
Immobilienmarktes 2011 verzeichnete einen trotz Wirtschaftskrise und ansteigenden
Immobilienpreisen ungebremsten Anstieg der Wohneigentumsquote. Die beiden
Hauptgründe für diese Entwicklung verortete die Studie zum einen in der Zuwanderung
und zum anderen in den rekordtiefen Zinsen. Gleichzeitig warnten die Ökonomen vor
einer Überhitzung des Marktes, insbesondere in den Kantonen Genf, Waadt, Tessin und
Zug. Sie hielten jedoch fest, dass sich der Trend zum Eigenheim als positiv für die
Mieterinnen und Mieter erweise, weil ein Anstieg der Mieten nicht vor 2013 zu erwarten
sei. 16
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